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Bekanntmachung

Der Zweckverband Trinkwasserversor-
gung/Abwasserbeseitigung Weiße El-
ster Greiz beantragte bei der Unteren
Wasserbehörde die Umweltverträglich-
keitsprüfung für die Errichtung und den
Betrieb der Kläranlage der Gemeinde
Mohlsdorf in der Gemarkung Mohls-
dorf, Flurstück 71. Da diese Kläranlage
für 3500 Einwohnerwerte und damit für
organisch belastetes Abwasser mit 210
kg/d BSB5 geplant wird, ist sie Nr. 1.1.2
der Anlage 1 zum Thüringer Umwelt-
verträglichkeitsprüfungsgesetz
(ThürUVPG vom 13. Januar 2002,
GVBl. Seite 19) zuzuordnen (Errich-
tung und Betrieb einer Abwasserbe-
handlungsanlage, die für organisch
belastetes Abwasser von 120 – 600
kg/d BSB5 oder für anorganisch bela-
stetes Abwasser von 10 – 900 m³ in 2
Stunden ausgelegt ist) und erfordert
eine standortbezogene Vorprüfung des
Einzelfalls.

Gemäß § 3 a Satz 2 Umweltverträg-
lichkeitsgesetz (UVPG vom 05. Sep-
tember 2001, BGBl. Seite 2350) wird
hiermit bekannt gegeben:

Aufgrund der standortbezogenen Vor-
prüfung des Einzellfalls gemäß § 3 c
UVPG wird unter Berücksichtigung der
Kriterien der Anlage 2 zum UVPG fest-
gestellt, dass mit dem geplanten Vor-
haben keine erheblichen nachteiligen
Umweltauswirkungen verbunden sind
und somit keine Verpflichtung zur
Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung besteht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die-
se Feststellung gemäß § 3 a UVPG
nicht selbstständig anfechtbar ist. Die
Entscheidungsgründe sind der Öffent-
lichkeit nach den Bestimmungen des
Umweltinformationsgesetzes (UIG) in
der Bekanntmachung der Neufassung
vom 23.08.2001 (BGBl. Seite 2218) im
Amt für Umwelt, Untere Wasserbe-
hörde zugänglich.

Greiz, den 01.11.2004

gez. Dr. Wonitzki
Amtsleiter



Amtsblatt für den Landkreis Greiz, Jahrg. 11, Nr. 23 vom 04.11.2004, S. 225

L A D U N G

zur 3. Verbandsversamm-
lung im Jahr 2004 des

Zweckverbandes TAWEG

am Mittwoch, dem 10.11.2004/
16.00 Uhr im

Rathaus der Stadt Greiz –
großer Sitzungssaal

Tagesordnung

- Einleitender nicht öffentlicher Teil

- Öffentlicher Teil

TOP 7
Beratung und Beschlussfassung über
die Aufstellung von Abwasserbeseiti-
gungskonzepten (ABK) zur Vorlage
beim SUA Gera zum 15.11.04 ent-
sprechend Informationsbrief Abwasser
05/2004 des ThürMLNU (Anlage)

TOP 8
Beratung und Beschlussfassung über
die Vergabe der Prüfung des Jahres-
abschlusses 2004

TOP 9
Beratung und Beschlussfassung zur
Übernahme der ver- und entsorgungs-
seitigen Anlagen im Wohngebiet „Am
Schwanenweg“ in der Gemeinde Wil-
detaube (Anlage)

TOP 10
Beratung und Beschlussfassung zur
Übernahme der ver- und entsorgungs-
seitigen Anlagen im Wohngebiet „Am
Baumgarten“ in der Stadt Berga (Anla-
ge)

TOP 11
Beratung und Beschlussfassung zur
Übernahme der Kläranlage Berggasse
OT Reudnitz in der Gemeinde Mohls-
dorf von der IG KA Berggasse
(Anlage)

TOP 12
Information der Verbandsräte über die
Beteiligung der EU an der Kofinanzie-
rung der Investitionsmaßnahme „Neu-
verlegung des Ortshauptsammlers
Schlossberg Berga“

- Nicht öffentlicher Teil

Greiz, 2004-11-02

Dr. Hemmann
Verbandsvorsitzender


